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der Beilagen zu den sienographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 31. Mai 1972 No.5'21/J 
An fra g e 

der Abg •. 1vestreicher, Dr.· Keimet 

und. Genossen 
'". .:" '. 

an:qen }}llhdesminister fUr.Ilal1dei, Gewerbe und Industrie 

betreffend Bürgscha:tt~':k~edi te 

Die Bürgschaftskredite stellen das wichtigste Instrument für 

die Investi tionsfinanzierung der Klein- und l-Ii ttelbetriebe 

dar. 

Auf Grund einer Beanstandung des Rechnungshofes hat der Auf­

sichtsrat der Bürges laut "Salzburger Wirtschaft" vom 2505.72 .. 

eine grundsätzliche Xnderung der Geschäftspolitik bei der Ge­

"lährung von Bürgschaftskrediten beschlossen. vlährend der Bürg­

schaftsfonds bisher besonderen Wert auf eine ausreichende Si­

ehersteIlung der Kredite gelegt hat und nur in diesem Fall 

Zinsenzuschüsse gewährt hat, soll nun das Schwergewicht der 

Bürgschaftskredite bei der Haftungsübernahme liegen. 

In Hinblick 'verden nach dem Beschluß des Aufsichtsrates nur 

mehr Kreditwerber gefördert, die nicht über ausreichende bank­

mäßige Sicherheiten verfügen. Dies bedeutet, daß nur mehr 

jene Unternehmen in den Genuß des Zinsenzuschusses kommen 

können, die über derartige ausreichende bankmäßige Sicher­

heiten nicht verfügen. Dies trifft jedoch nur auf einen ge­

ringen Prozentsatz der Kredi hverber zu und birg'l; die Gefahr 

einer Negativ-Auslese in sich. 

Der Beschluß des Aufsichtsrates dor Bürgscha~tsfonds Ges.m.b.H. 

bedeutet daher eine einschneidende Einschränl<:ung der Ge­

währung von Bürgschaftskrediten. 

Sei tens der Bundeshandelskanimer \rorden sofort entsprechende 

Proteste beim zuständigen :Ministerium vorgebracht. Nach diesen 

Vorstellungen könnte die Ge"liährung von Bürgschaftskrediten in der 

'\'leise erfolgen, daß die Haf'tungsübernahme von der Ge"lvährung des 

Zinsenzuschusses getrennt "idrd, .-las derzei t nicht möglich ist. Die 
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BUrgschaftsfonds Ges.rn.b.H. soll nach den Vorschlägen der 

Handelskammer Haftungen nur dann üb ern e.hrnen , in denen bank­

mäßige Sj.cherhei tennicht in ausreichendem Naße vorhanden sind, 

in allen anderen Fällen aber allein den Zinsenzuschuß gelvähren. 

Bis zu einer endgültigen Regelung muß jedoch damit gerechnet 

werden, daß alle Kredit~Lträge abgelehnt werden, bei denen 

ausreichende Sicherstellungsmöglichl<eiten vorliegen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes­

minister für Handel, Gelverbe und Industrie folgende 

A n fra g e : 

1) Sind Sie bereit, dem Vorschlag der Handelskammer folgend, 
Ihren Einfluß dahin gel:tend zu machen, daß die Bürgschafts­
fonds Ges.m.b.H. Haftungen nur in jenen Fällen übernimmt, 
in denen bankmäßige Sicherheiten nicht vorhanden sind, in 
aJ.len anderen Fällen aber allein den Zinsenzuschuß zu ge­
'vähren? 

2) --' 
\fenn nein, was 'verden Sie unternelunen, um jene Betriebe, 
die durch die Änderung der Geschäftspolitik des Aufsichts­
rates der Bürges getroffen werden, zu entschädigen? 

3) NU.ß damit gerechnet werden, daß bis zum Abschluß von Ver­
handJ_ungen alle Kredi tau träge abgelehnt ,,,erden, bei denen 
ausreichende Sicherstellungsmöglichkeiten vorliegen? 

4) 

dite fallen? \ , 

IHeviele Kredi b.,rerber wi.{~' den auf Grund dj_eser geänderten 
Geschäftspolitik nicht m hr in den Genuß der Bürgeskre-
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